
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/4/25 8Ob26/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1991

Norm

KO §85

Rechtssatz

Aus Zwecksmäßigkeitsgründen kann vom Konkursgericht ein Stellvertreter des Masseverwalters bestellt werden, der

ihn im Falle der Verhinderung zu vertreten hat (so auch ein "Kollisionsverwalter"). In Ermangelung einer in diesem

Zusammenhang im Gesetz ausdrücklich zu seinen Gunsten normierten Antragsbefugnis ist dem einzelnen

Konkursgläubiger die Geltendmachung solcher Zweckmäßigkeitsgründe verwehrt.
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